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Gutachten im wasserrechtlichen Verfahren 
 

Vollzug der Wassergesetze und der Abwasserabgabengesetze; 
Einleiten von Niederschlagswasser (Abwasser) durch die Zirngibl Verwertungs GmbH & Co. KG, 
vertreten durch Herrn Xaver Zirngibl, Breitenhart 1, 84066 Mallersdorf-Pfaffenberg;  
Landkreis Straubing-Bogen 
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  Antrag und Sachverhalt  
 

 Antragsteller und wasserrechtlicher Tatbestand 
 
Die Fa. Zirngibl Verwertungs GmbH & Co. KG, vertreten durch Herrn Xaver Zirngibl, Breitenhart 1, 
84066 Mallersdorf-Pfaffenberg - im Folgenden Betreiber genannt - beantragt die Erteilung einer 
beschränkten Erlaubnis nach Art. 15 BayWG für das Einleiten von Niederschlagswasser (Abwas-
ser) von einer undurchlässig befestigten Fläche Au von 4.328 m² in den Oberellenbach. 
 

 Antragsunterlagen 
 
Dem Antrag liegen die folgenden Unterlagen und Pläne zugrunde: 
 

Plan / Unterlage Nummer Datum Fertiger 

Erläuterungsbericht Kapitel 13 05.05.2020 Rückert NatUrgas GmbH 

Nachweise gem. DWA M 153 und 
DWA A 117 

 05.05.2020 Rückert NatUrgas GmbH 

Übersichtslageplan EP01  

M 1: 1.000 

Kapitel 11 08.04.2020 Rückert NatUrgas GmbH 

Lageplan Entwässerung ENTW01 

M 1: 200 

Kapitel 11 09.04.2020 Rückert NatUrgas GmbH 

Lageplan Entwässerung ENTW02 

M 1: 200 

Kapitel 11 13.05.2020 Rückert NatUrgas GmbH 

Querschnitt/Längsschnitt EP02.2 

M 1: 100 

Kapitel 11 09.04.2020 Rückert NatUrgas GmbH 

 
 Wasserwirtschaftliche Situation 

 
 Örtliche Verhältnisse 

 
Die erlaubte Gewässerbenutzung dient der Beseitigung des gesammelten Niederschlagswassers 
aus dem Bereich der neu geplanten Klärschlammverbrennungsanlage des Herrn Xaver Zirngibl, 
Breitenhart 1, 84066 Mallersdorf-Pfaffenberg. 
 
Die Sammlung und Ableitung des Abwassers erfolgt im Trennverfahren. 
 
Die vorhandenen Grünflächen entwässern breitflächig über den anstehenden Oberboden.  
Das Niederschlagswasser von den Dachflächen und den befestigten Fahrflächen (Asphalt) wird über 
Einläufe, Rohrleitungen und Rinnen gesammelt und einem neu zu errichtenden Regenrückhaltebe-
cken zugeführt.  
Vor dem eigentlichen Regenrückhaltebecken sind zwei Absetzbecken (West und Ost) zur Reinigung 
des Niederschlagswassers angeordnet. Das Niederschlagswasser wird im Regenrückhaltebecken 
gepuffert und gedrosselt über einen Teichmönch (Drosselorgan) und einen Ableitungskanal in den 
Oberellenbach eingeleitet. 
 
Das im Sanitärtrakt anfallende Schmutzwasser wird in einer biologischen Kleinkläranlage behandelt.  
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Reinigungswasser (Hallenreinigung) wird einem Auffangbehälter zugeleitet und in der Kläranlage 
Mallersdorf-Pfaffenberg mitbehandelt.  
 
Sonstige Abwässer (Abschlämmwasser und Konzentrate aus der Wasseraufbereitung) fallen im be-
stimmungsgemäßen Betrieb nicht an (geschlossener Kreislauf). Lediglich im Falle einer längeren 
Betriebsunterbrechnung (Ausfall beider Trockner) werden diese Abwässer in den Auffangbehälter 
geleitet und müssen zur Kläranlage Mallersdorf-Pfaffenberg verbracht werden. 
 

  Angaben zur Einleitungssituation 
 

Benutzungsanlage Regenrückhaltebecken  
Benutztes Gewässer Oberellenbach 
Gewässerordnung Oberellenbach 
Gewässerfolge Oberellenbach – Bayerbacher Bach – 

Kleine Laber – Große Laber - Donau 
Einzugsgebiet AEO (km²) 12 
Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ (m³/s) 0,03 
Mittelwasserabfluss MQ (m³/s) 0,06 

 
 
 
 Prüfung des amtlichen Sachverständigen 

 
 Zweck der Gewässerbenutzung 

 
Die beantragte Gewässerbenutzung dient der Beseitigung des auf den Flächen des Betreibers an-
fallenden gesammelten Niederschlagswassers (Abwassers). 
 
Die Einleitung erfolgt auf dem Grundstück Gem. Oberellenbach Fl.-Nr. 392/1 in den Oberellen-
bach. 
 

 Geprüfte Unterlagen  
 
Der Benutzung liegen die unter 1.3 aufgeführten Unterlagen und Pläne zugrunde. 

Die Planunterlagen sind mit dem Prüfvermerk des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf vom 
24.07.2020 versehen. 
 

 Umfang der Prüfung 
 
Die Antragsunterlagen wurden im Hinblick auf die wasserrechtlichen Anforderungen geprüft.  
Die Prüfung stellt keine bautechnische Entwurfsprüfung dar.  
Die Belange des Arbeitsschutzes und die Standsicherheit wurden nicht geprüft.  
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind mit diesem Gutachten nicht erfasst.  
Die Prüfung umfasst nicht die Anforderungen anderer öffentlich rechtlicher Vorschriften wie z.B. 
Abfallrecht, Fischereirecht, Naturschutzrecht, Immissionsschutzrecht usw.  
Die Prüfung erstreckt sich nicht auf privatrechtliche Belange. Diese bleiben einer privatrechtlichen 
Vereinbarung zwischen dem Grundeigentümer und dem Betreiber vorbehalten.  
 
Die Antragsunterlagen wurden geprüft im Hinblick auf  
 
- Gewässerbenutzung gemäß § 9 WHG 
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 Gestattungsfähigkeit aus wasserwirtschaftlicher Sicht 
 

 Gestattungsfähigkeit der beantragten Gewässerbenutzung 
Die Prüfung hat ergeben, dass die im Abschnitt 3 genannten Inhalts- und Nebenbestimmungen er-
forderlich sind. Werden diese berücksichtigt, ist die beantragte Gewässerbenutzung aus wasser-
wirtschaftlicher Sicht gestattungsfähig. 
 
Menge und Schädlichkeit des Abwassers werden dem Stand der Technik gemäß § 57 WHG ent-
sprechend gering gehalten. Die Einleitung ist mit den Anforderungen an die Gewässereigenschaf-
ten vereinbar.  
 
Die Anforderungen an Errichtung, Betrieb und Unterhaltung der Abwasseranlagen gemäß den all-
gemein anerkannten Regeln der Technik werden eingehalten (§ 60 Abs. 1 WHG). Die Prüfung 
ergab keine Notwendigkeit von Änderungen oder Ergänzungen bei der Bemessung und Konstruk-
tion der Abwasseranlage. Mit den gewählten verfahrenstechnischen Ansätzen für die Behandlung 
des Niederschlagswassers besteht Einverständnis. 
 
Die Einwirkungen auf das Gewässer durch die Niederschlagswassereinleitung können durch die 
Inhalts- und Nebenbestimmungen so begrenzt werden, dass keine schädlichen Gewässerverände-
rungen zu erwarten sind (§ 12 Abs. 1 Nr. 1 WHG).  
 
Die Grundsätze gemäß § 6 WHG werden beachtet. Eine Beeinträchtigung des Wohles der Allge-
meinheit ist bei plangemäßer Errichtung und ordnungsgemäßem Betrieb nach den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik und unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Inhalts- und Neben-
bestimmungen nicht zu erwarten.  
 

 Begründung für die Inhalts- und Nebenbestimmungen 
 

 Befristung  
 
Die Erlaubnis kann nach Art. 36 Abs. 2 Nr. 1 BayVwVfG befristet werden. 
 
Die Erlaubnis wird auf 20 Jahre befristet. Damit wird den wirtschaftlichen Interessen und dem Ver-
trauensschutz des Betreibers ebenso Rechnung getragen wie den stetem Wandel unterliegenden 
Anforderungen im Gewässer- bzw. Umweltschutz. Die Befristung liegt im Rahmen der allgemein 
bei vergleichbaren Gewässerbenutzungen geübten Praxis. 
 

 Anforderungen an die Abwassereinleitung 
 
2.5.2.1 Allgemeine Anforderungen an Niederschlagswassereinleitungen  
 
Niederschlagswasser soll ortsnah versickert werden oder direkt über eine Kanalisation ohne Ver-
mischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrecht-
liche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entge-
genstehen. (§ 57 Abs. 2 WHG) 

Die Versiegelung von Flächen infolge einer Bebauung stellt einen Eingriff in den natürlichen Was-
serhaushalt dar. Verdunstung und Grundwasserneubildung werden reduziert, der Oberflächenab-
fluss erhöht. Beide Entwicklungen widersprechen den wasserwirtschaftlichen Zielvorstellungen und 
den wasserrechtlichen Anforderungen.  

Der natürliche Wasserhaushalt sollte möglichst erhalten bleiben. Hierzu sind die Siedlungsflächen 
vorzugsweise durchlässig zu gestalten. Gesameltes Niederschlagswasser sollte in den meisten 
Fällen erst nach Rückhaltung und Versickerung – vorzugsweise flächenhaft über bewachsenen 
Oberboden – im Trennsystem abgeleitet werden. Die Einleitung von gesammeltem Niederschlags-
wasser in ein Oberflächengewässer und das Grundwasser muss mit den Anforderungen an die 
Gewässereigenschaft vereinbar sein und erfordert eine Überprüfung hinsichtlich der qualitativen 
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und quantitativen Beschaffenheit des einzuleitenden Niederschlagswassers und der Aufnahmefä-
higkeit des Gewässers bzw. des Untergrundes. 
 
2.5.2.2 Ermittlung der Anforderungen an die Niederschlagswassereinleitung 
 
 Das Gewässer muss hinsichtlich Qualität und Quantität in der Lage sein, die Einleitung dauer-

haft aufnehmen zu können. 
 Maßstab für die qualitative Bewertung ist insbesondere das DWA-Merkblatt M 153. 
 Maßstab für die Bewertung der regelmäßigen Einleitmenge (Drosselabfluss) ist insbesondere 

das DWA-Merkblatt M 153. 
 Zur Bemessung des benötigten Retentionsvolumens wird das DWA-Arbeitsblatt A117 herange-

zogen. 
 Für die Wahl der Bemessungshäufigkeit und ggf. weitergehender Anforderungen ist das 

Schutzbedürfnis des Gewässers zu Berücksichtigen. Dabei wurde eine ergänzende Betrach-
tung der hydraulischen Wirkung der Notentlastung mit einbezogen. 

 
2.5.2.3 Begrenzung des Benutzungsumfangs 
 
Um die Menge und Schädlichkeit des eingeleiteten Niederschlagswassers zu begrenzen und um 
einen sicheren und dauerhaften Betrieb der Abwasseranlage entsprechend den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik sicherzustellen, wurden im Vorschlag für die Inhalts- und Nebenbe-
stimmungen Anforderungen an die zulässige hydraulische und qualitative Gewässerbelastung auf-
genommen. 
 

  Prüfbemerkungen und Roteintragungen  
 
Die Prüfbemerkungen und Roteintragungen sind notwendig, um einen sicheren und dauerhaften 
Betrieb der Niederschlagswasseranlage entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik sicherzustellen.  
 

 Auflagen für Betrieb, Eigenüberwachung und Unterhaltung  
 
Die Auflagen für den Betrieb sind erforderlich, um eine ordnungsgemäße Niederschlagswasserbe-
seitigung sicherzustellen. Mit ihnen werden notwendige Anforderungen für die Überwachung, die 
regelmäßig Wartung sowie Maßnahmen für Bedingungen, die von den normalen Betriebsbedin-
gung abweichen, festgelegt. 
 

 Anzeige- und Informationspflichten 
 
Die Auflagen bezüglich wesentlicher Änderungen, Baubeginn und –vollendung, Bauabnahme und 
Bestandsplänen sind erforderlich, um einen ordnungsgemäßen Vollzug des Wasserrechts durch 
die Behörden zu gewährleisten.  
 

 Auflagen für die Unterhaltung und den Ausbau des Gewässers 
 
Die Unterhaltslast für den Oberellenbach obliegt dem Markt Mallersdorf-Pfaffenberg (Art. 22 
BayWG). 
Dem Betreiber als Gewässerbenutzer wird im Vorschlag für die Inhalts- und Nebenbestimmungen 
die ordnungsgemäße Unterhaltung der dem Auslaufbauwerk benachbarten Ufer übertragen (Art. 
23 Abs. 3 BayWG). 
 

 Vorbehalt weiterer Auflagen 
 
Der Vorbehalt weiterer Auflagen beruht auf § 13 WHG, wonach Inhalts- und Nebenbestimmungen 
auch nachträglich zulässig sind. 
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 Abwasserabgabe  
Nach den vorliegenden Unterlagen wird mit dem Niederschlagswasser kein durch Gebrauch nach-
teilig verändertes oder mit anderem Abwasser oder wassergefährdenden Stoffen vermischtes be-
handlungsbedürftiges Abwasser ab- bzw. eingeleitet.  
 
 
 
 Vorschlag für die Wasserrechtliche Erlaubnis / Inhalts- und Nebenbestimmungen 

 
 Dauer der Erlaubnis 

 
Die Erlaubnis wird befristet auf 20 Jahre und endet am 31.12.2040. 
 

 Umfang der Niederschlagswassereinleitung und Anforderungen 
 

 Zulässige Abflüsse und erforderliche Retentionsvolumen  
 
Es wird das gesammelte Niederschlagswasser von einer undurchlässig befestigten (abflusswirksa-
men) Fläche von 4.328 m² eingeleitet. 
 
Aus der zulässigen hydraulischen Gewässerbelastung an der Einleitungsstelle ergeben sich fol-
gende Anforderungen: 

Bezeichnung 
der Einleitung 

Zulässiger 
Drosselabfluss in 

das Gewässer 
Qdr 
(l/s) 

Mindestens erfor-
derliches 

Retentionsvolu-
men  
(m³) 

Vorhandenes Re-
tentionsvolumen  

(m³) 

Überschreitungs-
häufigkeit für 

Bemessungslastfall 
(1/a) 

E1 15 131 220 0,2 
 

 Notwendige Niederschlagswasserbehandlung  
 
Aus der zulässigen qualitativen Gewässerbelastung an der Einleitungsstelle ergeben sich folgende 
Anforderungen: 

Bezeichnung der Einleitung Mindestens erforderliche Niederschlagswasserbehand-
lung 

E1 Absetzbecken vor dem Regenrückhaltebecken(D25d) 
 

 Betrieb und Unterhaltung 
 

 Personal 
 
Für den Betrieb, die Überwachung und die Unterhaltung der Anlage ist ausgebildetes und zuver-
lässiges Personal in ausreichender Zahl einzusetzen.  
 

 Eigenüberwachung 
 
Es sind mindestens Messungen, Untersuchungen, Aufzeichnungen und Vorlageberichte nach der 
Verordnung zur Eigenüberwachung von Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen (Eigenüber-
wachungsverordnung EÜV) in der jeweils gültigen Fassung vorzunehmen. 
 
Gemäß Eigenüberwachungsverordnung sind insbesondere das Reegnrückhaltebecken und die 
Sedimentationsbecken mindestens nach jedem Regenereignis einer einfachen Sichtprüfung zu un-
terziehen.  
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 Dienst- und Betriebsanweisungen 
 
Der Betreiber muss eine Dienstanweisung und eine Betriebsanweisung ausarbeiten und regelmä-
ßig aktualisieren. Dienst- und Betriebsanweisungen sind für das Betriebspersonal zugänglich an 
geeigneter Stelle auszulegen und der Kreisverwaltungsbehörde sowie dem Wasserwirtschaftsamt 
auf Verlangen vorzulegen. Wesentliche Änderungen sind mitzuteilen. 
 
Die Dienstanweisung regelt den Dienstbetrieb und muss Einzelheiten zu Organisation, Zuständig-
keiten und Verantwortlichkeiten der Mitarbeiter enthalten. Des Weiteren sind darin Regelungen 
zum Verhalten im Betrieb zur Vermeidung von Unfall- und Gesundheitsgefahren zu treffen. 
 
In den Betriebsanweisungen müssen Vorgaben zur Durchführung des regelmäßigen Betriebs mit 
Wartung und Unterhaltung sowie zur Bewältigung besonderer Betriebszustände enthalten sein. 
Dazu gehören u. a. Alarm- und Benachrichtigungspläne für den Fall von Betriebsstörungen. Der 
Mindestumfang nach den einschlägigen technischen Regeln ist zu beachten: 
Für Anlagen der zentralen Niederschlagswasserbewirtschaftung: Arbeitsblatt DWA-A 166, Bau-
werke der zentralen Regenwasserbehandlung und -rückhaltung. Konstruktive Gestaltung und Aus-
rüstung und Merkblatt DWA-M 176, Hinweise zur konstruktiven Gestaltung und Ausrüstung von 
Bauwerken der zentralen Regenwasserbehandlung (November 2013) 
 

 Anzeige- und Informationspflichten 
 

 Wesentliche Änderungen 
 
Wesentliche Änderungen gegenüber den Antragsunterlagen bezüglich der Menge und Beschaffen-
heit des anfallenden Abwassers, Änderungen der baulichen Anlagen sowie der Betriebs- und Ver-
fahrensweise der Abwasseranlagen, soweit sie sich auf die Ablaufqualität auswirken können, sind 
unverzüglich der Kreisverwaltungsbehörde und dem Wasserwirtschaftsamt anzuzeigen. Außerdem 
ist rechtzeitig eine hierzu erforderliche bau- bzw. wasserrechtliche Genehmigung bzw. Erlaubnis 
mit den entsprechenden Unterlagen zu beantragen. 
 

 Baubeginn und -vollendung 
 
Baubeginn und -vollendung sind der Kreisverwaltungsbehörde und dem Wasserwirtschaftsamt 
rechtzeitig anzuzeigen. Wird die Anlage in mehreren Bauabschnitten ausgeführt, so sind Beginn 
und Vollendung jedes Bauabschnittes anzuzeigen. 
 

 Bauabnahme 
 
Vor Inbetriebnahme ist gemäß Art. 61 BayWG der Kreisverwaltungsbehörde eine Bestätigung ei-
nes privaten Sachverständigen in der Wasserwirtschaft vorzulegen, aus der hervorgeht, dass die 
Baumaßnahmen entsprechend dem Bescheid ausgeführt oder welche Abweichungen von der zu-
gelassenen Bauausführung vorgenommen worden sind.  
 
Zur Bauabnahme müssen Bestandspläne der Abwasseranlage vorliegen. 
 

 Bestandspläne 
 
Vor Inbetriebnahme sind dem Wasserwirtschaftsamt und der Kreisverwaltungsbehörde jeweils 
eine Fertigung der aktualisierten Bestandspläne unaufgefordert zu übergeben. 
Wurde von den geprüften Bauunterlagen nicht abgewichen, genügt eine entsprechende Mitteilung. 
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 Unterhaltung und Ausbau des Gewässers  
 
Der Betreiber hat das Auslaufbauwerk sowie das Flussufer von5 m oberhalb bis 10 m unterhalb 
der Einleitungsstelle im Einvernehmen mit dem Wasserwirtschaftsamt und dem ansonsten Unter-
haltungsverpflichteten zu sichern und zu unterhalten. 
 
Darüber hinaus hat der Betreiber nach Maßgabe der jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen alle 
Mehrkosten zu tragen, die beim Ausbau oder bei der Unterhaltung des benutzten Gewässers aus 
der Abwasseranlage mittelbar oder unmittelbar entstehen. 
 

 Auflagenvorbehalt 
 
Weitere Auflagen, die sich im öffentlichen Interesse als erforderlich erweisen sollten, bleiben vor-
behalten. 
 
 
 
  Hinweise  

 
 Hinweise für den Antragsteller 

 
Es wird vorgeschlagen, den Betreiber im Rahmen der Bescheidserteilung auf Folgendes aus-
drücklich hinzuweisen: 
 

 Rechtliche Vorgaben  
 
Für die Errichtung und den Betrieb der Anlage sind die einschlägigen Vorschriften des Wasser-
haushaltsgesetzes und des Bayerischen Wassergesetzes mit den dazu ergangenen Verordnungen 
maßgebend. Die hiernach bestehenden Rechte, Verpflichtungen und Vorbehalte werden im vorlie-
genden Gutachten nicht wiederholt. 
 

 Hinweise für die Kreisverwaltungsbehörde 
 

 Hinweis zu Abfällen aus Abwasserbehandlungsanlagen 
 
Auf die Auflagenvorschläge des Bayerischen Landesamt für Umwelt zur ordnungsgemäßen und 
schadlosen Beseitigung der in Abwasserbehandlungsanlagen anfallenden Abfällen wird hingewie-
sen. 
(Link: https://www.lfu.bayern.de/abfall/klaerschlamm/doc/abfaelle_abwasser.pdf) 
 
 
 
Deggendorf, den 24.07.2020 
Wasserwirtschaftsamt Deggendorf 
 
 
 
 
Franz 
Technischer Amtsrat 


